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-1«Deutsche Handels- und Indttstriepolitik.
Lin die BüniglirhrnWinistrrirn der Finanzen nnd des oInnern in ZlIresdem

Die in den LandtagsmittheilungenNr. 21 der zweitenKam-
mer enthaltene Antwort des Vorigen Herrn Staatsministers G eo rgi
auf die Interpellazion des Abgeordneten unserer Stadt macht uns

mit den Grundsätzenund Ansichten bekannt, welche die damalige
sächsischeStaatsregierung in Bezug auf die wichtigstealler Zeitfra-
gen, Freihandels- oder Schutzzoll-System gehabt hat.
Wir haben dadurch gleichzeitigerfahren, daß die sächsischeRegie-
rung beabsichtige,einen Zolltarif zu entwerer und denselben als
den Ausdruck ihres Willens an die Reichsgewaltnach Frankfurt
a. M. zu entsenden.

. «Wirverkennen nicht, daß die gedachte Aussprache des Herrn
Ministers Georgi manche richtige Ansicht und manches beruhi-
gende Wort enthält;wir müßtenaber unwahr sein, wenn wir sa-
gen wollten, sie habe uns genügenderschienen,sie setzeuns außer
allen Zweiseei.Dies soon, als die traurigen Erfahrungen, welche
die vereinslandischenIndustriellen an den Beschlüssender früheren
Zoll-Kongressegemacht haben, ferner der nicht wegzuleugnendeUm-
stand-daß die sächsischeRegierungs-Stimme,als die aus einem durch
Und durch industriellenLande, von sehr großem, vielleicht entschei-
dendem Gswtcht bei der Reichsgewaltsein muß, endlich die Befürch-
Umg- daß Unsere höherenRegierungsbeamten, im Angesicht so
mancherSchattenseitender Industrie, nicht immer aus wirklicher
mFIektkUebiköeusuykdsondern mehr dem Drange der Unabweisbar-
km Nachgedi ka den Schutz derselben geneigt sind, Udkhjgm
UUS zUk Feder- Um adich uUseren neuen Ministerial-Vorständenin

unumwundenenaber wahrenWorten unsere Meinung auszudrücken.
Wir konnen und durer uns davon auch nicht durch den Ein-

Wand der Wiederholung- Udch dUkchdie Beweise des bestenWillens
Abhektenlassen, welchedie Regierung durch die Veranstaltung da

rbe»1t«S·-KommissongegebenDass»dennlitztere berührtmehr die

Meisttislmgarger, die Illdustkke IIU Allgemeinenverdächtigender
Und igixxkchgund die inneren OrganisazIOMN-diexihreWichtigkeit
d s

n Nutzen nur dann erst geltendmachen konnen,wenn für
a« erste Eforderniß,für die Arbeit selbstgesorgt sEM Witd5- auch

mussm.wIVden möglicherweisenachtheiligenEinfluß der Stadt
LWZZISim AUgehaben, welche in der vorliegendenFrage dem

BedUFsMssedes
ganzen Landes aus misverstandenen selbstsüchtigen

Lokalmteksssmfeindlichentgegentritt, wie dies schon die ftüWeU

Machinazionen von daher gegen den Anschlußan den Zollverein und

die Wirkungen desselbenauf diesen Meßplah bewiesen haben. ")
Vor allen Dingen halten wir es, als die Vertreter eines Ver-

eins zum Schutze der Arbeit, für eine Pflicht, unserer Regierung
die Versicherungauszusprechen,daß nicht das spezielleInteressedes

Fabrikanten,Verlegersoder Meisters es ist, was uns bewegt, son-
dern daß Unser Streben in der Hauptsachesich dahin richtet, die

Arbeitsgelegenheitenfür die arbeitende Klasse zu vermehren, (das
einzige Mittel, einen besserenLohn für die Arbeit herbei zu füh-
rM-) Und, so Gott will, die nothleidenden kümmerlichenArbeits-
distrikte des Vaterlands in fleißigeund lohnende Arbeitsstättenzu
verwandeln.

Die Forderungen der gegenwärtigenZeit an die Staaten um

BeschaffungVon Arbeit, um Erhöhungdes Arbeitsverdienstes, die

Phrase des Rechts auf Arbeit und wie sie alle heißenmögen,sind
nach unserer Meinung wahnsinnig, da Forderungen dieser Art von

keiner Regierungbefriedigtwerden können. — Jeder gesundeMensch
muß sich die Arbeit selbst suchen, jeder muß die Hindernissezur

Erlangung derselben selbst zu beseitigen trachten; den Verwaltungs-
behördender Staaten kann es nur obliegen, die Hindernisseder
Arbeit da aus dem Wege zu räumen, wo es dem Einzelnen un-

Si) Die Redakzion kann nicht umhin hier zu bemerken, daß nach ib-
ren Wahrnehmungen nicht soon die Stadt Leipzig dem Bedürfnisse des

ganzen Landes in der vorliegenden Frage entgegen tritt, weil dieselbe

wohl erkennt, daß ihr Interesse mit dem WohlbefindenSachseus, ja ganz

Deutschlands innig zusammengeht; als vielmehr nur eine sehe-kleineaber
sehr einflußreicheMinorität von Leipzigs Einwohnern der Bevorzugung
des Handels mit ausländischenManufaktur- und Fabrikwackkkn
zum Theirhuidigt, weil er selbst dabei beiheiiigt ist, zum Theil aber wähnt-
daß der Groß- nnd Meßhandel ohne Fremdwaaren nicht bestehen iönnez
währendeine Mehrzahl in Leizig der innigen UeberzeUgUUglebt, daß
wenn in Folge der Beschränkungdes Geschäft-EiMit außerdeutfchenMa-

nufakturen, die deutschen Gewerbe frischer aufblühen, keine Stadt einen

größerenNutzen von diesem Umstand ziehenWürde- als Eben Leipzig-Und

man dann leicht sich tröstenkönnte, Wenn Leipzkgs»Kaufleute mit

fremd enManufakten« nothgedrungen aber patrioiischer als gegen-

wärtigdeutsche Waaren kauften und Verlauften. D. N.
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möglichist, es selbst zu thun und eben da auch·Förderungsmittel
der Arbeit anzuwenden. — Diese Verpflichtung der Regierungen
entspringt aus dem Künstlichenunserer Zustände;sie würde nicht
eristiren, wenn nicht, im GegensatzevölligerHandelsfreiheitvon je-
her, die Staaten als solche, durch Einrichtungenaller Art, ihre
Nachbarstaaten beeinträchtigtund damit den Staatsbürgerndie

ihnen gebührendenNahrungsquellen verstopfthätten.
Die deutschen Arbeiter oder vielmehr das ganze deutsche Volk

haben unter diesem Konkurrenzsystem auswärtigerStaaten unge-
mein gelitten, der Nachtheil der ihnen entzogenen Arbeit hat sich

fast überall schlagendgezeigt, auf traurige Weise fühlbar gemacht;
Tausende und aber Tausende haben sich bei der angestrengtesten
Arbeit vom frühenMorgen bis in die sinkende Nacht eben nur

kümmerlich ernährenund eben nur bestehen können, wenn sie auf
einem reichlichenund besserenLebensgenußverzichteten, dafern sie sich
denselbennicht durch Anwendungunmoralifcher Mittel zu verschaffen
suchten. Eine durch nur einjährigenMiswachs des Getreides oder

der Kartoffeln erzeugte Theuerung war schon hinreichend, sie zum

Hungern, zum äußerstenElend zu bringen. Wir haben daher seit
langen Jahren die Zeitungen mit allerhand Bitten um Unterstütz-
ungen für arbeitslose und nothleidende Mitmenschen angefüllt ge-

sehen,währendes doch an Gottes reichen Gaben fürAlle niemals fehlte.
Der Vorwurf für solcheZuständelastet, — ohne Widerspruch

—- auf den Männern der alten Staatsregierungen, welche die je-
weiligen Verhältnissenicht begriffen oder nicht begreifen wollten.

Man hat das Unglückder Bevölkerunggesehen, es höchstensbe-

dauert, aber niemals dem wahren Grunde des Uebels nachgeforscht
und die RathschlägesachverständigerVaterlandsfreunde als selbst-
süchtigeBestrebungenbetrachtet und unbeachtet gelassen. Man hat
von den industriellen mächtigenNachbarstaaten alljährlichfür Mil-

lionen sertiger Arbeit zugelassen,währenddem Inländer die Arbeit

kümmerlichzugetheilt war. Man hat bei Feststellung der Zölle ge-
wöhnlichmehr die zu füllendeKasse als die nothwendige Abwehr
der ausländischenArbeits-Konkurrenz vor Augen gehabt. Man

hört wol dann und wann einwenden, daß die Paar Millionen

Thaler, welche auf diese Weise dem Inlande entzogenwürden,keine
bedeutende Rolle spielen könnten,weil sie sich vertheilen auf eine

größereBevölkerungszahl,weil im Verhältnißzum Ganzen doch
nur wenige ernährt werden könnten. Ein solcher Einwand kann

aber nur von einem sehr beschränkten,dem praktischen Leben ganz
fremden Gesichtspunkteaus gemacht werden, denn der verdiente Tha-
ler bleibt nur Stunden oder Tage in der erstenHand; er wandert,
überall nährend,aus einer in die andere und die gering geschätzten
Millionen werden, — zwar nicht in klingenderMünze, — aber

sür das Wohlbefinden des Volkes zu Milliarden. Der Verkehr ist
es- der die Völker ernrlhrl Und erhält,und die Arbeit ist der erste
und wichtigste Grundpfeiler des Verkehrs.

Eine erleuchtete und wohlmeinende Regierung wird daher vor

Allem bedacht sein, den Beeinträchtigungender Volksarbeit aufs
Kräftigsteund Konsequentestezu begegnen. Es kann dies aber

nicht allein durch Zölle auf ausländischeArbeit geschehen. Es müs-
sen vielmehr alle und gerade dieselben Mittel angewendet werden,
deren sich andere Staaten bedienten und noch bedienen, mit einem

Worte, es ist eine gute Handelspolitik nothwendig und deren Bei-

behaltung nnd Anwendung so lange unerläßlich,bis die deutsche
Industrie auf gleichem Wege zu der erforderlichen konkurrenzfähi-
gen Ebenbürtigkeitgelangt ist.

Mit dem Eintritte dieses Zeitpunktesmögeman alle künstli-
chen Maßregeln aUfheben und mit den andern Staaten die Ver-

einbarung zu einer völligenHandelsfreiheitVersuchen. — Dieser
Zeitpunkt liegt Aber deshalb fern, weil der Versuch schwerlich je

gelingen wird. Die«Herstellungeiner Einigung aller Bewohner
unsers Erdballs ist eine gar zu schwierigeAufgabe.

Wenn die deutschenStaatsregierungen,neben ihrer friedlichen
Einigung unter sich, den beregten Gegenstand mit Wärme erfassen,
wenn sie den Verkehr im Innern erleichtern,wenn sie die Arbeit

ihrer Staatsbürgernicht dem spekulierendenAuslande preisgeben,
wenn sie ihren Nazionen den größtmvglichstenAntheil am Welt-

handel zu sichern suchen, dann werden sie sich überzeugen,daßes
in Deutschland für Alle Arbeit in Füllegibtz es wird dann eine

allgemeineWohlhabenheiteintreten; die Auswanderung,welche un-

sere jetzigen Uebelständewahrlich nicht vermindert, wird aufhören;
die Steuern werden leichter und reichlicher eingehen; es wird

Ruhe und Ordnung wiederkehren, und wo diese dennoch durch Bös-
willigkeit gestörtwerden, wird die Regierung ernst und rücksichts-
los einschrelken Und strafen können,ohne den Vorwurf einer Unge-
rechtigkrll Ermatten zU dürfen,denn ihr Gewissenist frei, sie hat
zum Wohle des Volkes gethan, was ihr obtagz die Sympathie
des Volkes steht ihr zur Seite.

Wirlbeschwörendaher unsere Staatsregierung, die Handels-
und Zollangelegenheitenin der angedeuteten Richtung nach Kräften
gut und schnell ordnen zu helfen, wir beschwörensie noch insbe-

sondere, dem Uebelsten von Allein, halben Maaßregeln, wie

sie zeither stattgefunden haben, entgegen zu treten; wir bitten drin-

gend, überall den praktischen Gesichtspunkt festzuhaltenund die Zu-

ziehung rechtlicher und sachverständigerMänner, die das Wohl des

ganzen Landes beherzigen und im Stande sind, Lokal- und Privat-
inieressen in den Hintergrund zu stellen, nicht zu verschmähen-

In tiefster Hochachtung verharrt
Ehemnitz, den 10. März 1849.

Der Ausschuß des Zentral-Zweigvereins
zum Schutze vaterländischer Arbeit.

Adolf Bürger. Louis Benndorf.
Gustav Schmidt. W. Gustav Därstling,
Wilh. Nährich. Adolph Wex.

Provisorifches Gesetz
für die Errichtung von Haiidelskaiirnrerii««)

in Oefterreich.
Der Ministerrath hat sich bei dem dringenden Bedürfnisse in

Wien und mehreren Provinzialstädten,baldigst Handelskammern
ins Leben zu rufen, aus Antrag des Herrn Handels-Ministers
Hornbostel veranlaßtgefunden, die nachstehendenBestimmungen
in Wirksamkeit treten zu lassen, welche bis zur Feststellung eines

Handelskammer-Gesetzes durch den hohen Reichstag zu gelten haben.

Errichtung der Haiidelskamnterm

§. l. Handelskammern in ihrer unmittelbaren Unter-

ordnung unter dem Ministerium für Ackerbau, Ge-
werbe und Handel, sind in allen Orten der Monarchie, wo

sie durch eine ausgedehnte Gewerbs- nnd Handelsthätigkeitbedingt
werden, zu errichten.

Bestimmung derselben.

§. 2. Die Handelskammern,als berathende Institute,
haben im Allgemeinen die Bestimmung:
Wünscheund Vorschlägeüber alle Gewerbs- und Handels-

zuständein Verhandlung zu nehmen, und über erhaltene Aufforde-
rung oder auch ohne dieselbe, ihre Ansichten und Gutachtenfür die

Erhaltung und Förderungdes Gewerbsleißesund des Verkehres
zur Kenntniß der Behördenzu bringen.
§. 3. ZU ihrern Wllkungskkrlse gehöreninsbesondere:

a) Vorschlägezur Verbesserung der Handels- und Gewerbsgesetz-
gebung.

b) Anträge über die Mittel zur Beförderungund Belebung der

'-

«·) Jn einer Zeit entsetzlicherBewegung ist dieses Gesetzin Wien

erlassen worden. Es wird deswegen nicht an Interesse, und wie wir glau-
ben auch seine Geltung nicht verlieren. Diejenigen Unserer Handeltrei-
benden, welche aber der Ansicht sind, "n Handelskammrrnkönntenund

dürften nur Kaufleute sitzen, verweilen lr auf §« II- Unsererseitsbe-

harren wir bei der Ansicht, daß das Jntr etssedes Handels nnd der Ge-

werbe ganz eins sein muß, wenn wir erhe-Frieden und Wohlbehagen
im Lande haben wollen. Derjenigr Handelsstand,der sichvor dem Ein-

fiuß und der Einmischung des Gewerbestandee fürchtet,ist zu fürcht-in

TrTUrlg aber steht es UM Gewerbs- Und Handelszuständein einein Lande-

wenn der Handelsfiand den Gewerbftand zu fürchtenUrsache hat und

dieser wieder den Klein- und Großhandel beschränkenwill. D. R.
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Gewerbe und des Handels, und zur Beseitigung der Ursachen,
welche die Fortschritte in denselben hemmen.

O) Die Erstarrung Von Auskünftenund Berichten an die Behör-

gen
über auf Handel und Industrie Bezug habende Angelegen-

eiten.

d) Die Verfassengvon Nachweisungenüber den Stand der Ge-

sammtindustrieund der dabei beschäftigtenPersonen.
e) Die Melkwlrkuugbei der Regelung des Zolltarifes.
k) Vorschlage uber Ernennungenvon Konsum, Handels-Agenten

und Sensalemso wie auch zur Errichtung von Konsulaten, Bör-
sen und offentlichenauf Handel und Gewerbe Bezug habenden
Anstalten.

B) Die Erstattungvon Gutachten überSensarien und andere Aus-

lagen für öffentliche,im Jnteresse der Industrie und des Han-
delsAusgestelltePersonen.

h) Die Berechtigung,mittels Korrespondenz sich mit den Behörden
Und anderen Handelskammerii über Verbesserungenin Gewerbs-

. Un·dHandelsangelegenheitenin Verbindung zu setzen.
1 Die Verpflichtung,spätestensim Monat März jeden Jahres

einen ausführlichenBericht über den Zustand und den Gang
der Industrie und des Handels des abgelaufenen Jahres an

das Handels-Ministerium zu erstatten.
§« 4. Die Handelskammern sind über neue Gesetze und

Verordnungenin Gewerbs- und Handelsangelegenheiten,bevor die-

selbenerlassen, oder die bestehenden wesentlich abgeändertwerden,
Um 1hr Gutachten zu vernehmen.

Zahl und Eigenschaften der Mitglieder-.
§«5·· Jede Handelskammer hat mit anegriss des Vorsitzen-

den aus nicht weniger als 9 und nicht mehr als 21 Mitgliedern
zU bestehen.

Das Ministerium bestimmt über Antrag des Ortes, in wel-

Handelskammern zu errichten sind, die Anzahl der Mit-
e er.

·§. 6. Zum Mirgliede""der Handelskammer kann Jeder in
den industriellenund kommerziellen Wissenschaften Bewanderte, der

großjahrigist, und in dem Bezirke der Handelskammer seinen Wohn-
sitz hat, gewähltwerden. Zwei Drittheile der Mitglieder müssen
jedoch ein Gewerb: oder HandelsgeschästfüreigeneRechnungbetreiben.
§. 7. Wer durch gerichtlichesErkenntnißin der Ausübung

der bürgerlichenRechte beschränktwird, oder seinen Wohnort aus
dem Bezirke, wo er ivählbarist, verlegt, hört auf Mitglied der
Handelskammer zu sein.

Berufung der Mitglied-er.
§« 8s Die BeeUfUu der Mit lieder in die andelskammern

geschiehtdurch Wahl.
g g H

»
»

§«9s Die Mitgliederwerden auf drei Jahre gewählt.All-
Iahug am 3L Dezember tritt ein Drittheil durch das Loos

BEF-»Von»denbei der Errichtungder Handelskiimmern gewählten

d USMDFM-at ausnahmsweise das erste Drittheil nach Ablauf
es zweiten Jahres aiiszutreten.

.
. Die a

. . . .

Jahr wieder wählbar.ustretendenMitglieder sind erst nach einem

Ohne Grund kann Niemand die
ablehnen-

ks
Ob

Ohr-eGrunde fåkdie Ablehnungder Wahl eine Berücksich-
IgungVerleUeu, entscheidetdie Handelskainmer,welche immer mit

zwei Drittel der Mitgliederals konstituirt angesehen wird.

U
,u« Bei »FErrichtungder Handelskammer in der Haupt-

knd»ResldeuzstadkWlekhst alle bei dem niederösterreichischenMer-

lealntrikund Wechselgerichxeprotokollirten Gewerbs- Und Handels-

stimemüoahlberechtithbezuglich der Provinziulstädtebleibt die Be-

ezirkeggYesWahlmodus den Gewerbs- Und Handelsleuten des

lassen
-

flei;Fiegcheex
die sandelskiimmgrergrzichtetwerden soll, über-

. .’ .
e a

'

i er
«

-

Ministeriumszu Unsägreitsäschlag
st estetlgung des Handels

« « Die Beher
.

di Wahl einzuleiten und d« U -

laufschreibenan die W
ehat ie -

le m«

. a lb r Ver ammlun an d
bestimmtenWahlkagezu lTrlåksseecgtigtten

zu s g em

Die Wilhl geschiehtmittels geschlossenerWahlzekkels

aus ihn gefallene erste Wahl

Kein Wählerist berechtigt, Andere zur Stimmgebung zu be-

vollmächtigen.
Bei der Wahl entscheidetdie relative Stimmenmehrheit.
§. 13. Die Berufung neuer an die Stelle der austretenden

Mitglieder geschiehtin derselben Weise, welche im §. ll vorge-
zeichnet ist.

«

«-

Vorlage einesVerzeichnisses der Mitglieder.
§. l4. Der Wahlakt und das Verzeichnißder gewählten

Mitglieder der Handelskammer ist dem Minister des Handels
vorzulegen. Die Namen der Gewähltensind durch die Provinzial-
Zeitungen bekannt zu machen-

Wahl des Vorsitzenden
§. 15. Die Handelskammerwählt aus ein Jahr aus ihrer

Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Der Vor-

stand der Landesregierungund jener der Munizipalitätsind Ehren-
mitglieder der Handelskammer, und haben, wenn sie in der bera-

thenden Versammlung erscheinen, Sitz und Stimme.

Ernennung des Sekretårs und Hilfspersonals.

§. 16. Jede Handelskammer ernennt den zur Besorgung der

Schreibgeschäftebesoldeten Sekretär und das erforderliche Hilfs-
personal.

Versammlungen
S. 17. Die Versammlungender Kammer sind ordentliche

und außerordentliche-.
Die ordentlichen Versammlungen haben wenigstens alle

Monate zweimal an voraus zu bestimmenden Tagen, die außer-

ordentlichen durch Berufung des Vorsitzendenstattzufinden.
§. 18. Um einen Beschlußfassenzu können,muß wenigstens

die Hälfte der Mitglieder in der Versammlung anwesend
sein.

Die Beschlüsse werden durch Stimmenmehrheit ge-

faßt, die Stimme des Vorsitzenden entscheidet bei.Gleichheit der

Stimmen.

§. 19. Ueber jede Berathung ist ein Protokoll zu führen.

Geschäftsordnung

§. 20. Jede Handelskammer bestimmt selbst ihre Geschäfts-
ordnung.

Die Geschäftsordnungso wie jede wesentliche Aenderung der-

selben ist dem Ministerium des Handels vorzulegen.

Kostenaufwand.

§. 21. Der erforderlichejährlicheKostenauswandfür die Han-
delskammern ist zu einem Drittheile von der Gemeinde, wo die

Kammer besteht, zu einem Drittheile Von der Provinz, und zu

einem Drittheile vom Staate zu decken.
»

§. 22. Der Voranschlag für den Kostenauflchndist Wahr-
lich der Genehmigung des Handels-Ministeriums vorzulegen-

-§. 23. Die zu bezeichnendeKasse leistet auf die Anweisung
der Handelskammerdie Zahlungen, legt darüber Rechnungen,welche
von der Handelskammer, bevor sie dem Ministerium vorgelegt wer-

den, selbst zu prüfensind.
§. 24. Die Gemeinde des Ortes, wo die Handelskammer·

ihren Sitz hat, besorgt für ihreRechung zur Unterkunft der Kam-

mer die nothwendigen Geschäftslokalitäten.
Wien, am 3. Oktober 1848.

-1·D e n kfch r i f t

des böhmischen Gewerbe- Vereins,
iiber den EinschlussWesten-sichr-iiii den deutschen

cBallen-tritt
(Fortsetzung und Schluß aus Nr« 23—)

Um endlichauch von siskalischctsSeite zu einem Urtheilüber
deiiZollanschlußzu gelangen, wollen wir dieZollerträgnisse,wie sie sich

I
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nach dem offiziellensAusweis über den Handel von Oesterreich und

den Verkehr mit dem Auslande, und über den Zwischenverkehrmit

Ungarn und Siebenbürgen,herausgegeben im Jahre 1847 vom

Rechnungs-Departement der allgemeinen Hofkammer, herausstellen,
anführen,und zwar:

«

a) Jm Verkehr der im Zollverbande befindlichenösterreichischen
Provinzen mit dem Auslande und den in dem Zollausschlussegele-
genen Theilen der Monarchie;

b) im Zwischenverkehrvon Ungarn und Siebenbürgenmit

den andern österreichischenProvinzen. Sie haben betragen im öster-
reichischen Zollverband:

,

1843 1844 1845

Fl. Fl. Fl.
l) aus der Cinfuhr l5,4l0,167 15,832,320 14,649,081
2) - - Aussuhr ,l,327,292 l,238,374 l,27l,l9l
3) ferner d. Durchfuhr 77,283 86,636 84,398

Summa 16,814,742 17,157,330 16,004,670

durchschnittlich 16,658,914 Fi.
Aus dem Zwischenverkehrmit Ungarn sind eingegangen an

Zbllen, und zwar: 1843 1844 1845

l) Aus der Einfuhr
aus Ungarn

2) Aus der Ausfuhr
nach Ungarn l,104,375 - l,l95,906 - l,135,854 -

Summa 3,402,063 Fi. 3,824,720 Fi. 3,804,673 Fi.

2,297,688 Fi. 2,628,814 Fi. 2,668,819 Fi.

Daher im Durchschnitt 3,677,152 Fl. ,

Das gesammte Brutto-Erträgnißder Zölle in der ganzen Mo-

Uarchie 1843 1844 1845

hat daher betragen 20,216,805 Fl. 20,982,050Fl.19,809,343Fl.
oder im Durchschnitt dieser drei Jahre 1843, 1844, 1845 in

einem Jahr 20,336,066 Fl.
Zu den Zollertrågnissenmüssen wir die Einkünfte aus dein

Tabak-Monopol rechnen, nachdem der Tabak im Zollverein ein

freier Handelsartikel und in dem Zolleinkommen mit begriffen ist.
Das Erträgnißaus benanntem Monopol betrug in Oesterreich

im Jahr 1843 1844 1855

ll,913,390 Fl. ll,351.,459 Fl. 12,729,776 Fl.
im Durchschnitt auf ein Jahr ll,998,208 Fl.

Daher sichdas Brutto-Erträgniß aus Zöllen und dem Tabak-

Monopol belaufen hat im Jahr
1843 1844 1845

auf 32,130,l95 Fl. 32,333,509 Fl. 32,539,119—FL
oder im Durchschnitt 32,334,274 Fl.

Von diesemErträgnissekommen abzurechnendie Einhrbungsko-
sten, welche wir, da kein speziellerAusweis darüber eristirt, wie groß
dieselben bei Zöllen und Tabak sind, nur annähernd,inzwischen
jedoch, ohne dabei groß zu irren, in der Weise herausstellen wollen,
daß wir den Gesammtauswimd für die Einhebungs- und Ueber-

wachungsorgane, welche betragen hat:
im Jahr 1843

a) bei der Kameral-

bezirksverwaltung 2,395,642 Fl. 2,323,676 Fl. 2,435,9l7 Fl.
b) beider Finanzwache5,429,240 - 5,107,093 - 5,449,972 -

. Y—Summa 7,824,882 Fi. 7,430,769 Fi. 7,885,889 Fi.
: Durchschnitt 7,713,847 Fi.
ausdie ganze Gefållen-Einnahme,wie sie aus Zbllen, dem Tabak-

Monopol, der Verzehrungssieuerund dem Stempel-Gefcill hervor-
gegangen ist und im Durchschnitt der Jahre 1843 bis 1845 die

Summe 59,849-4II Fl. umfaßt hat, ver-theilen und aus diese Art

finden, wie auf das Brutto-Erträgnißaus Zöllen und dem Tabak-

Monopol, welches, wie gezeigt, 32,334,274 Fl. betragen hat, allein

4,167,487 Fl. als Einhebungskvstenentfallen, daher sich nach Ab-

technung derselben herausstellt-daß aus Zöllen und dem Tabak-

Monopol 28-166-787 Fl.
als Netto-Erträgnißin die Staatskasse geflossen sind nach dem

Durchschnitt der Jahre 1843 bis 1845.

Höherdürftendie Einhebungkostenbei diesen beiden Gefallen
aus dem Grunde nicht anzunehmen sein, weil in den Ressort der

Rainer-als und Bezirksverwaltungendie Ueberivachungder Staats-

1844 1845

güter und des Salz-Monopols, so wie auch die Müuthegehören,
von der wir ganz Umgang genommen haben.

Entgegen diesen österreichischenErgebnissenstellen sich im Zoll-
verein folgende Ziffern heraus:

Die Brutto-Einnahmen aus den Zbllen haben im Zollverein
betragen : 1843 1844 1845

a) Eingangs-
Abg-ihm . 24,754,610Th1. 25,612,803Th1. 27,111,524Thr.

b) Ausgangs-
Abgaben . 397,944 - 468,846 - 413,232 -

c) Durchgangs-
Abgaben . 599,836 - 755,372 - 455,282 -

Summe d. Brutto-

Einnahmen 25,750,390 Thl. 26,837,021Thl. 27,980,041 Thi.

Hiervon d. Ein-

hebungskosten2,761,781 -

Bleibt Netto-

Einnahme 22,988,609 Thl 23,970,188 Thl. 24,910,545 Thi.
Die jährlicheDurchschnitts-Brutto-Einnahme

in der Tarifs-Periode 1843 bis 1845 hat
daher betragen . . . . . . . . . 26,855,817Thl.
und nach Abzug der durchschnittl. Einhebungs-
kosten . . . . . . . . . . 2,899,370 -

stellt sich ein Netto -Ertrtignißheraus von . 23,956,447 Thl.
Von der Brutto-Einnahme kommen nach Dieterici 26

Prozent aus Zucker, 19 Proz. auf Kafsee, 8 Proz. auf Tabak,
8Proz. auf Stahl und Eisen, 6 Proz. auf Wein und Weinmost,
13 Proz. auf die Erzeugnisseder Industrie, darunter Wollen- und

Baumwollengarne,und 20 Proz. auf alle übrigenWaaren.
Die eigentlichen KolonialwaaremZölle haben im Zollverein

betragen in der bemerkten Tarifs-Periode

2,866,833 - 3,069,496 -

von Zucker 7,080,689 Thlr.
- Kaffee 5,37l,632 -

- Gewürzen 363,890 -

- Cacao 65,605 -

- Thee 47,025 —

Summa 12,928,841 Thit.
oder l9,393,261 Fl.

mithin H oder 48 Proz. vom Gesammt-Erträgniß.
In Oesterreich stellen sich dagegen folgende Ergebnissenach

den Jahren 1845 bis 1846 heraus:
Das Gesammt-Einkommen von Kolonialwaaren betrug im

1845 1846

6,881,785 Fl. 7,455,486 Fl-
daher im Durchschnitt 7,168,636 Fl.
mithin 3775oder 32 Proz. des gesammten Brutto-Erträgnisses.

Wir nehmen bei dieser Parallele die Durchschnitts-Erlkeignisse
der Jahre 1845 bis 1846 darum zur Basis, weil uns die Spezial-
Akten der Jahre 1843, 1844 und 1845 nicht bekannt sind ; in-

zwischen wird dadurch der Vergleich für Oestetkekch günstiger,weil
die Erträgnisseaus den Kolonialwaaren vor dem Jahre 1845 nie-

driger als nachher gewesen sind-

Hiervon entfallen in dem Jahre 1845 1846

auf Zucker . . . . - - « 4,122,724Fl. 4,5Æ
daher im Durchschnitt pr- Jahr 4,346,771 Fl.
oder ZIH Proz. vom Gesammt-Ertriignisse.

Jn dem Jahre 1845 1846

auf Kaffee . . . . . . 2,220,75W-343-975Fä-
daher im Durchschnitt .

« . , 2,282-363 FI.
oder llz Proz. des Gesammt-Ertrcignisses. · «

Aus dieser Zusammenstellungersehen wir zweierlei:
l) Jst der Verbrauch an Kolo ialwaarenm Oesterreichein

viel geringerer als im Zollvetein, weil sPrvvmzenwie Polen und

Ungarn besitzt, die sich anderer Nah-kun»8st0sssbedienen;
2) findet auch ein viel größereseksvikhakknißzwischenZucker-

und Kaffee-Ertreignißstattz·denn thend sich dieses im Zoll-
vrrrin wir 26z19 verhän-zetgt es sich in Orsttrrrich wir 22r11.

Es Muß hier bemekaWskdikhdtlßin dem Zollvereins-Ertrüg-
nisse aus Zucker auch die RubenzuckersBesteuerungmit l Ther

Jahr
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pr. Ztr. inbegriffenist; ohne dieselbe würden bloß22 oder 23 Proz.
vom Gesammkekkkägnißauf Zucker entfallen sein; daher würde

einegleiches Ekkkagsverhältiiißwie in Oesterreichstattfinden, ivo die

ubenzucker-Fabrikazionbisher noch iinbesteuert ist, und daß an

dein gegen den Zollverein außer Verhältnißgebliebenen Kaffee-
Einkommen wahrscheinlichnur der zu hohe Zollsatz die Schuld
trägt, der um 12 Proz. höher als im Zollverein ist, und mithin
Reiz zumSchmuggeln geliefert haben mag.

«

Wlk haben ferner nachgewiesen,daß im Zollverein das Erträg-
nißlausder Eiiifuhr von Fabrikaten 13 Prozent des gesammten
Zolieinkommensbildet; in Oesterreich sind dagegen an Zöllen inkl.
der

UggakischenZwischenzölleeingegangen:
JN den Jahren

-3) Wollen-,Leinen- und Baum-
wollengam . 624,016 Fl. 716,l72 Fl.

b) Fabrikate 1,862,648 - 2,084,039 -

Summa 2,486,664 Fl. 2,800,211 Fl.
daher im Durchschnittin einem Jahr 2,643,438 Fl-
oder13 Proz. von den Gesammterträgnissender Jahre 1843 bis
18453 mithin findet bei Fabrikaten das ganz gleicheVerhältniß
sum Gesainmterträgnißwie im Zollverein statt.

Man wird nach dieser Darstellungklar darüber sein,daßnicht
»durchdie Eiiisuhr von Fabrikaten ein höheresZollrrträgnißange-

sstkebtwerden darf, weil ein ganz gleiches Vethåitnißin Oestttteich
me TM Zollverein bereits stattfindet und jede Zolleinnahmsvermeh-
Ums UUk auf Kosten der einheimischen Arbeit stattfinden könnte,
sondern eine Zollvermehrungbei Kolonialwaaren mit Ausnahme des
ZUcksks dur»chniedrigeZollsätzeangestrebt werden muß.

Es ekUbUgt uns noch die Untersuchung, wie sich nach einem

ZvllimschkusseOestekkeichsan den deutschenZollverein der Antheil

äetsxxrreichs
an dem Gesammteinkommenwahrscheinlichherausstellen

e.

·

Wir haben nachgewiesen,daß in Oesterreichaus den Zöllen
und dem Tabak-Monopo.l als Netto-Erträgniß28,166,787 Fl.
jahrlich nach dem Durchschnitt der Jahre 1843 bis 1845 in die
Staatskasse geflossen sind; da jedoch im Falle eines Anschlusses
das Tabak-Monopol aufgelassen werden müßte, so nehmen wir
als evermuthlichenBeitrag Oesterreichs zu dem gesammten Zoll-
ertragnißbloß den Brutto-Ertrag aus den Zöllenan, welcher, wie

nachgewiesen,nach dem Durchschnitt der Jahre 1843 bis 1845
Jahrlich betragen hat . . . . ., . . . 20,336,066 Fl.
schlagenhierzu das ausgewieseneNetto-Einkommen
tin Zollverein mit.

,. . . . . 35,934,640 -

1845 1846

Zdefinden, wie»sich das Totalerträgnißauf . . 56,270,706 Fl.
- eeaufeiuSindhiervonauf den AntheilOesterreichSnach VEM ASSM-
wartigen Jereinsprinzipder Vertheilungnach Köpfen

·
» 31,786,506 Fi.

entfallen daher in die Staatskasse

mehr T» ed
3,619,719 Fi.

ein ie, en wur en, als i D
« c«

1843 bis 1845
iach dem urchschnitte der Jahre

Wir überseen
« · · «

den Zeollvekelinwhgfallixächttljürdtgeßn:beieinem AnschliisseOesterkelchsTM

ostureichischerSeite

Z ngchmzöllkvon Ungarn und Oesterreichz

welche nah dem ZanllgszosspaUfRohmaterialien und Bodenprodukte,

S O st
«

. VTMUzur Verarbeitungoder für den Konsumo

»

v dereins, wi
«

Konsumo eingeführtwerden;
eche nach Oestermch zum

gzn
der Zollvereins Seite

die Durch- und Ausgangszölleauf«. jene Waaren ivel enach
Oestderceichaiisgingtnz

« ch

.

mm wieder die Eingangszöllevo
·

Oe ekk .
»

U solchen Erzeugnissenst Mis- die nach dem Zollverein zum Konsumo eingegangensind.ei .
»

chm werdxsnderdadurchentstehendeAusfall durfte wieder ausgegli-
d

·

a)
fiklrechvüüezsrspqmpsbei der Grenzbewachungidenn Eisesm-
von Krakcmeräretcluschekund der ZollvereinsSeite in einem Zuge

is nach Bregenzam Bodensee;

b) durch eine Vermehrung des Zollertrags aus Tabak, welcher-
nach Dieterici im Zollverein in der Tarifsperiode1843 bis

1845 jährlichl2,309,422 Thlr. abgeworfen hat, und endlich
c) läßt sich mit Bestimmtheit ein vermehrter Zollertrag insbeson-

dere aus Kolonialwaaren erwarten, weil nach einem Anschlusse
Oesterreichsan deüZolloerein der Schmuggehwie er seither vom

letztern aus nachsOesterreichbetrieben worden ist, aufhörenwürde-
Wenn also das ..Prinzip bei der Vertheilung der Zollerträg-

nisse — nach der Bewohnerzahl eines jeden Staates — wie es

seither bestanden hat, auch nach dem Eintritte Oesterreichs in den

Zollvereiu beibehalten würde, dann würde unser Tabak-Monopol
kein Hindernißgegen einen Anschlußbilden; allein dies ist wegen

des im Verhältnisseder Einwohnerzahl viel niedrigeren österreichi-»
schenZolleinkommens und der daraus hervorgehendenBenachtheiligung
für die andern den Zollberein bildenden deutschen Staaten sehr un-

wahrscheinlich, wie auch überhauptdiese Berechnung auf Allge-
meinen Annahmen beruht, die wir als der Wirklichkeit sich nur
annäherndbetrachtet wissen wollen. »

Es darf jedoch andererseits auch- nicht übersehenwerden,·daß
der Staat bei uns im Besitz großartigerbezahlter Tabakfabriken
und eines guten Verfahrens in der Tabakerzeugung ist,sund wir

bei einer Vergleichung zwischen den österreichischenund vereinslän-

dischen Tabaken finden, daß die unsrigen in vielen Sorten in Be-

tresf der Qualität mehr als konkurrenzfähigsind. Der Staathätte
daher aus einer monopolsfreien Ausübung der Tabakfabrikazion, so-
fern eine sparsame Regie damit verbunden wird, auch dann Noch

Gelegenheit, einen großenErtrag zu ziehen, wenn er die Preise den

ausländischenanpaßt, d. i. um 50 Proz. herunter setzt,überhaupt
den Tabak-Verschleiß im In- und Auslande durch gute Qualität
und billige Preise, nicht aber wie seither im Wege des Monopols
einer kostspieligenAufsichtund eine theuere Verschleißarisichert.

Jedenfalls dürftedas Erträgnißaus der monopolsfreienTabak-

fabrikazionim Verein mit den oben sub a, b und c angeführten
noch anderweitigen günstigenAussichten für den Staat wenigstens
so groß sein, um einen allenfälligenAusfall des Zollbeitrages, wel-

chen wir mit 20,336,066 Fl. von Seite Oesterreichs zu dem ge-

sammten Zollvereinseinkommen angenommen haben, zu decken.

Was das Pulver-, Salpeter- und Salz-Monopol betrifft, so
sind die beiden ersten wegen der Geringfügigkeitdes für den Staat
daraus hervorgehendenNutzens (das Durchschnittsertrågnißnach den

Jahren 1843 bis 1845 hat bloß 65,800 Fi. jåhkiichbetragen)
bei einem Anschlussenicht in Betracht zu ziehen. Ebenso wenig
bildet aber auch das Salz-Monopol ein Hinderniß, da die Salz-
produkzion auch in Deutschland als ein Staats-Regal betrieben

wird, mithin auch in Oesterreich die Salzerzeugung dem Staate

noch ferner durch die Gesetzgebungvorbehalten bleiben kann.

Geschieht dies in Vereinigung mit einer angemessenenPreis-

redukzion, und zwar in der Art, daß zwischenösterreichischenUnd

auswärtigenSalzpreisen kein Unterschied mehr stattsindet, dann

würde das Fallen der Zollschraukengegen Deutschland sicher einen

bedeutenden Salzabsalz dahin zur Folge haben; »denn allgemeinist
es bekannt, daß das österreichischeSalz von besserecrQualitat ist,
als das in Handel gebrachteausländische,UND Es Vkate M einem

so vermehrten Absalze das Staatseinkommen durch einen vermin-

derten Salzpreis wenig geschmälertwerden. thedem werden die

gegenwärtigenhohen Salzpreise auf die Dauer nicht zu behaupten
sein, das großePublikum klagt ebenso sehr über allziigroßeThem-
rung dieses unentbehrlichsten aller Lebensbedürfnisse,wie die In-
teressender Landwirthschast, weil die Viehzucht dabei eine wichtige
Rolle spielt, und die Erzeugung von Chemikalienbisher darunter
wesentlich gelitten haben. So gut begründeteKlagen müssenskuhsk
oder spätervon Seiten des Staates ihre Berücksichtigung·fMdEW

Aus diesenBetrachtungengeht hervor, daß die siskalilcheSeite

dem Zollanschlussekeine so unübertvindlichenHiklkiiwisseentgegen-
stellenwürde,als gewöhnlichangenommen wird.

Fassen wir nun unsere Erörterungenzusammen- sO müssen
wir daraus den Schluß ziehen, daß: »

l) Oesterreich in der Lage und großZMFISWare, um ohne
seinenmateriellen Interessen Eintrag zU thun- einen Anschlußüber-

haupt entbehren zu könnene
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2) in Oesterreicheine Zolleinigungunter allen Provinzen, daher
auch mit Ungarn vorher stattfinden muß, ehe es einen Anschlußan

den deutschen Zollverein anstreben kann;
Oesterreich muß in denselben eintreten, oder ein Anschlußgänzlich
unterbleiben ;

Z) ein Anschlußan den deutschen Zollverein von Seite Oester-
reichs nur dann erst verwirklicht werden könnte,wenn in den jetzt
bestehendenVerein alle gegenwärtignoch außer demselben befindli-
chen deutschen Staaten eingetreten sein werden, und der auf solche
Art verstärkteZollverband als Hauptprinzipeinen bessern S chutz

- als seither für die Arbeit ausstelltz
4) Oesterreich noch einen größernRaum zur Ausdehnung für

die Arbeit besitzt, als wir ihn im Zollverein auch nach Beitritt der

noch außer demselben befindlichendeutschen Staaten finden würden;
daher uns die Gefahren eines Proletariats, wenn unsere Regierung
dieArbeit verdienterweise schützt und pflegt, bei Fort-
dauer einer österreichischenZollselbständigkeitentfernter liegen, als

nach einem Anschluß an den Zollverein, mithin der Anschluß in

sozialer Beziehung nicht wünschenswerthist;
5) ein Anschlußunserer Fabriksindustrie oder unseren Groß-

gewerben im Allgemeinen nur einen sehr problematischenGewinn

bringen dürfte;denn wir haben wol bewiesen, daß das Prohibitiv-
system von unsern Industriellen nicht als Faulkissen zum Nach-
theile der Konsumenten benütztworden, sondern ein reges Streben

nach Vollkommenheit und in Folge dessen eine den Konsumenten
Vortheil bringende Konkurrenz in den Haupterzeugnissenbereits her-
vorgerufen hat, und wenn sich auch mit Wahrscheinlichkeit vermu-

then läßt,daß ein AnschlußOesterreichsFabrikazion in Schafwollen-
und theilweise Baumlvollenwaaren, in Seidenwaaren, Glas und

Glaswaaren, in Thon- und Erdwaaren, in Bergwerksproduktenund

der dahin einschlagendenFabrikazion, in Papier, Handschuhen,Hü-
tten und RübenzuckerVortheile bringen, — so ist doch andererseits
wieder gewiß, daß der Anschluß die Leinen- und theilweise Baum-

wollenwaarenfabrikazion, die Eisen- und Ledererzeugung, so wie alle

Kurzwaaren, die Stroh- und Siebmacherwaaren, die astronomischen
und chirurgischenInstrumente, so wie die Wachsleintvand und

Wachsmousselinerzeugung,die Buchbinderarbeiten und endlich die

Tapeten- und Kolonialzuckerfabrikazionsehr benachtheiligenwürde ;

6) unsere kommerzialgewerblichenZuständevorerst durchaus
nicht in der Lage sind, einen Anschlußan den deutschen Zollverein
ertragen zu können,und dieselben bei dieser wichtigen Frage ganz
besonders berücksichtigtwerden müssen;

7) durch einen Anschlußdie herausgehobeneVermehrung des

österreichischenZolleinkommens — wie schon oben angedeutet —

aus dem Grunde sich schwerlich verwirklichen dürfte,weil nicht an-

zunehmen ist, daß das gegenwärtigePrinzip der Zollerträg"nißver-
theilung nach dem Eintritte Oesterreichsin den Verein wegen den

angeführtenGründen beibehalten werden wird;

8) durch einen Anschlußunser Staat eine feiner belangreich-
sten und bisher gesichertestenEinnahmen,d. i. den Ertrag aus dem

Tabakmonopol opfern müßte, obwol derselbe, weil es ein Luxus-
artikel ist, das Publikum am wenigsten belastet hat;

9) eine Gemeinschaft in der Pflege materieller Interessen vor

allen andern eine gleiche Stufe geistiger und intellektueller Bildung
bedingt, und in dieser Beziehung die Völker Oesterreichsim Allge-
meinen den zollvereinsländischennachstehenz

10) das Geld in Deutschland für Groß- und Kleingewerbe
flüssigendaher billiger ist.

Nach genauer Erwägungaller Gründe für und gegen kann

daher der böhmische Gewerbverein den Anschluß

Oesterreichs an den deutschen Zollverein gegenwär-
tig für noch nicht zeitgemäß erachten.

Weil derselbe inzwischen von seinem Standpunkte aus auch
die Vortheile, welche Aus einer Vereinigungvon zirka 70 Millio-
nen Menschen sowol für den innern als äußernVerkehr, daher
auch für den Antheil Oesterteichs und damit Böhmens hervorge-
hen müßte,nicht übersehendarf; insbesonderebei auswärtigenund

-überseeischenHandelstraktaten ein so InachkigeieIVerein günstigeBe-

dingungen zuversichtlicherwirken wukde,und endlich unter der

österreichischeninsbesondere unsere bohmische Bevölkerungneben

Thätigkeitund Geschicklichkeitüberhaupteine großeBildungsfähig-

denn entweder das ganze-

keit besitzt: so müssenwir wünschen,daßdie Hindernissegegen einen
Eintritt Oesterreichs in den Zollverein nach Thunlichkeit bald ent-

fallen mögen. Der Staat muß also vor Allem die kräftigeHer-
anbildung eines tüchtigenGewerbestandes mit einem zweckmäßigen
Schulunterricht beginnen, allen Gewerben einen besondern Schutz
gewähren,das Geld für den Kleingewerbestanddurch Errichtung
Von Vorschußbanken,mit möglichsterBerücksichtigunggegen jede
Gefahr eines Verlustes, flüssigerund billiger machen, den Bergbau
entfesseln,idieGroßgewerbedurch Aufhebungder Zölle auf alle zur
Fabrikazion nöthigenRohmaterialien für einen Zollanschlußvorbe-
reiten und kräftigen,und- endlich einen Anschlußdurch solche Bek-

trägemit dem deutschen Zollverein einleiten, welche auf Befreiung
der deutschenFlußschiffsahrtvon den drückendenTransit- und Aus-

fuhrzöllen,Einführungeines gleichenMünz-,Maaß-und Gewichts-
Systems- Erniedrigungund Regelung der Eisenbahntarife mit be-

sonderer Berücksichtigungder Verführungder Rohmaterialien —

eine den Handel beförderndePost-Konvenzionund Aufstellung eines

gleichen Wechselgeselzesgerichtet sind. Durch solche Einleitungen
werden unsere größtentheilsnoch in dem Jünglingsalterbefindlichen
gewerblichenVerhältnissesicher rasch erstarken, zumal unsere gegen-
wärtigenfreien Instituzionen einen wohlthätigenEinfluß auf eine

schnelle und kräftigeEntwickelung derselben nehmen werden. Der
böhmischeGewerbsverein hält es daher für seine Pflicht, dahin ein-

zurathen, daß die Frage des Anschlusses noch durch drei

Jahre offen gehalten werde, und am Schlusse des

Jahres 1851 die Entscheidung darüber einer einzu-
berufenden Kommission, hervorgegangen aus der

Wahl unter den Groß- und Kleingewerbsbesitzern,
des Kaufmannsstandes und der Oekonomiebesitzer,
unter Zuziehung intelligenter Staatsmänner, so
zwar, daß jeder Stand gleichmäßig vertreten ist,
vorbehalten bleiben soll, zumal bis dahin auch die staatli-
chen VerhältnisseDeutschlands und Oesterreichs sich kräftigerkon-

solidirt haben dürften, als es heute der Fall ist. Dadurch wür-
den alle gewaltsamen Stöße vermieden, tausenderlei Interessen un-

verletzt bleiben, das Gesammtgewerbeim Stande sein, ohne Kapi-
talverlust und ohne Beeinträchtigungder arbeitenden Klassen sich-
zu einem Anschluß,wenn er seiner Zeit als nützlichfürOesterreichs
allgemeine Interessen erkannt werden sollte, vorzubereiten.

Allein es ist nicht die Einführung eines österreichischen
Schutzzoll-Systems, wodurch der Uebergang zu einem An-

schlussean Deutschlands Zollverein vorbereitet werden soll. Wenn
der böhmifcheGewerbverein sich gegen die Aufstellungeines solchen
Zollsystems,worin er die Annäherungan die Theorie des Freihan-
dels erblickt, auch bei einer Fortdauer österreichischerZollselbstäm
digkeit schon im Voraus auf das Entschiedenste ausspricht, so
schöpfteer seine Ueberzeugungaus der Geschichtealler Industrie-
staaten. —- Der freieste Staat der Welt, Nordamerika, befolgt be-

reits das Prinzip eines progressiven Schutzes einheilnischeleArbeits
— England hat erst alle Phasen seiner Geschichte durchleben, alle

seine politischen und sozialen Eroberungen vollenden, alle seine Zu-
ständezur blühendenEntwickelungheranreisenlassen, auf den Gipfel
seiner jetzigenintensiven und ertensiven Macht gelangen müssen,ehe
es der ganzen Welt die Herausforderung hingeworfenund mit dem

Triumphe der Freihandelsgesetzewenigstens koquettirt hat-.
Es ist eine großeTäuschung,wenn man aus der Aufhebung

der Korngesetzeund der Eingangszölleauf die wichtigstenzum Per-
arbeiten im Lande dienenden Rohstoffe,so wie aus einer Ermaßig-
ung der Zölle auf solcheFabrikate, worin eine Konkurrenz für alle,
Staaten der Welt ein Ding der Unmöglichkeitist-DenSchlnßzie-

hen wollte, England habe seine bisherige »Hand»eleipelitikals ein ver-

altetes Vorurtheil erklärt,sei ein reuiger Sunder geworden und

huldige nun demGrundsatzeeiner unbeschränktenKonkurrenz!Denn

untersucht man seine neue HandelsgeelägebUnggennU- so findet
man darin den alten schnöden Egoismusz man sin-
det, wie insbesondere mit de Aufhebung der Korn-

geselze und der zollfreien Etnsuhe von Rohstofsen-
England nichts Anders beabsichtigt hat, als eine

Kräftigung seiner gewerblichen Zustände, umedie
SUPkeniAtie in seinen 1ndUsilIiellen Leistungen uber

alle Länder der Welt auch ferner zu behaupten.
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Wir kennen kein Beispiel, wo die Noth, unter welcher die

Kontinentalindustrieseit Beginn dieses Jahres in Folge der politi-
schen Bewegungenseufzt- durch die Aussuhr auch nur eines Fabri-
kates nach dem politisch ruhigen England gemildert worden wäre,
und dieses ist Um«so maaßgebenderfür die Beurtheilung englischer
Freihandels-Hvkkrm,als- bestimmt mancher Industrielle auf dem
Kontinent seine angehäuftenVorräthe mit großem Verlust nach
England verkaufthaben würde, wenn der Absatz überhauptmög-
Iich gewesen ware.

· Nicht«Minder und vielleichtam allermaaßgeblichstenfür Oester-
reich erscheintuns in staatsökonomischerBeziehung die Zollgesetzung
Fraiikmchsztrotz aller Phasen, die es in politischer Beziehung
.,dUkchwanderte,blieb sein Prohibitiv-System immer wie ein Felsen
fest aufrecht stehen; denn es ist mit demselben dahin gelangt, daß

es·nicht allein allen Anforderungen an seine gewerblichen Verhält-
msse ·nii«spkechenkann, sondern es ist dadurch Frankreichs Industrie
zUV einzigenRivalin der englischenIndustrie auf dem Gebiete des

iiiiswaiiigen Handels herangewachsen.
Din seichten Deklamazioneu französischerFreiheits-Apostel,

WeicheMdem freien Austausche der Güter nur diebegeisterndeIdee
derVolkerverbrüderung,aber nicht die davon unzertrennliche trüb-

seiigeAussicht der nothwendigen Verarmung jener Nazionen er-

blicken,welche im Weltlaufe der volkswirthschastlichenBetriebsum-
keit von mächtigenRivalen überflügeltwerden, trat in der Pairss

-kamm»eram 11. Mai 1846 Guizot ruhig mit der Erklärung
gesenubekt»wir auch er kein Feind der Wissenschaft
sei- Wie er die Grundsätze, welche die Freihandess-
—!ehte«aufstelle,an sich nicht fükfatsch undirrig halte,
Inzwischen erklären müsse, wie die Regierungen nicht
immeriiii Wissenschaft auf ihrer Bahn folgen kön-
.nen,c»nichtdie Ausgabe haben, den Sieg einer gewis-
sen Jdee zu verschaffen, da sie keine philosophischen
Schuzen sind, sondern ihre Pflicht darin bestehe-
alle Interessen, Rechte und Thatsachen zu beachten
und zu schonen, — denn auf diesen Bedingungen be-

stehe-ncfie. — Die Regierungen müssen also allen

Verhaltnissen Rechnung tragen, zumal neben den

Interessen, die sich bei der Freiheit des Handels
wohl befinden, es noch andere gibt, auf welche eine

Regierung Rücksicht zu nehmen hat, — und endlich
ses zu jeder Zeit Kapitalien, die aufUnternehmungen
zur 5JZrodukzionangelegt sind, und ein gewisses
Verhaltniß der Na·zionalarbeit, verwendet aus die

Erzeugung von Bedürfnissen gibt, — daher man

gichwohl«bede«nk·enund hüten müsse, Verwirrung zu
ringen in die io angelegten Kapitalien, in die so

verwendete Arbeit!«

» SolcheKonsequenzen,weil sie in Frankreich mit Erfolg ge-
kront send, Muß der böhmischeGewerbverein der österreichischenZoll-
gesetzsebungzum Muster aufstellen, und sie um so mehr vor einer

npeklmentalm Zollgesetzgebung,wie sie im teutschen Zollverein Platz

fääxxssiäiagatzwarnen,·rveildaraus Unzufriedenheit und die Sehn-

und auf alkxtäeuäkrafugen Schutz der Arbeit hervorgegangen ist,

d run en d·
ollJKonferenzen seit 1843 den Anfor-

e g « Te di;e Arbeit zu stellen ein Recht hat,
wenn auch mIthdekwicten, sueeessive Konzessionen
gemacht Werden mußten- — was am besten beweist daßdie
Zollvereinsgesetzgebungvon Vom i

- . . «.
:

sis entbehrt hat.
hnein eine volkswirthschaftlicheBa

.

Diii iistiiiiichischiiiPhiiiiiiihkopischenNa ionalökonomen,wel e

hoch über demHorizontunsererPerhälmizssestehendeedle Fragt
rebäiindilsskechen»inPflnckenUnd ste·zumGemeingute zu machen

als Ozsknnßder bohmtscheGewerbverem selbst auf die Gefahr hin,

süß feigkamverschrieenzu werden, zurufen: »Die Frucht ist
War-cdenVYZUmsie ohne Schadenzu pflücken, dürfe

bis zu sein
anm nicht schutteln, sondern behutsam

lich wohl uerKrone hinaufsteigen-(-
— und ihnen end-

setzgebunäbedenken gehen, wie die Freihandels»ge-

Måhtren JOHNM»anufaktur-Ländernwie Böhmen-
wo fsr dasP

. eFiiich nachtheilig zurückwirkenmußte,n - klnztp des Freihandelsnoch gar nichts vorbereitet ist.

— Man wende uns ja nicht ein, daß die durch freie Zulassungder

fremden Konkurrenz herbeigeführtenLeiden des vergleichungsweise
kleinen Häufleinsvon Gewerbsproduzenten oder gar der dadurch ver-

anlaßte Untergang derselben zum Heile der überwiegendgrößerenAn-

zahl der Konsumentenzausfallen-— und alle anderen Stände ge-
winnen würden,wenn sie durch Ueberfüiiungder Märkte in die Lage
gesetztwerden, ihre Bedürfnissewohlfeiler anzuschaffen; denn diese
Argumentazion, so vielseitig sie geltend gemachtwerden wollte, hat
auch Peel für eine Täuschungerklärt, indem er in einer seiner
Parlamentsreden nachwies, daß die Blüte der «Landwirth-
schaft auf das Innigste mit dem Gedeihen der Jn-
dustrie verschlungen ist, und sie die kräftigste Stütze
in der Steigerung der innern Gewerbsthätigkeit und

einer damit unzertrennlich verbundenen Vermehrung
zahlungsfähiger Konsumenten findet.

Mit der Auflösungder Industrie und der Nahrungslosigkeit
der dabei Betheiligten würde der Landwirth die Verzehrer seiner
Bodenerzeugnisseverlieren, die Kultur seines Erdreichs vernachläs-
sigen und verwildern, und in der Verarmung dieser zwei Katego-
rieen der Gesellschaft müßte auch der auf den bürgerlichenErwerb

hingewiesenestädtischeNährstandnahmhaft geschmälertwerden.

Aus dieser nachgewiesenenVerwandtschaft aller Erwerbsquellen
muß für Iedermann, der klar sehen will, die Ueberzeugunghervor-
gehen, daß der zum Aufschwung der Arbeit unerläß-
liche Schutz gegen auswärtige Konkurrenz nicht den

Industriellen alle-in, sondern allen Klassen zu Gute

kommt, ja für sie ebenfalls Bedürfniß ist, und daß

daher ihre aus dem Schutze entspringenden verhält-
nißmäßigen kleinen Opfer als ein billiger Beitrag
sich darstellt, welchen sie leisten, nicht blos zu Gun-

sten des Häufleins von Gwerbsproduzenten, sondern
insbesondere zu Gunsten der einheimischen Arbeit
und endlich ihrer eigenen Erhaltung.

Ein Prohibitivsystem, wie es durch die österreichischeZollge-
setzgebung bisher bestanden, war unsern Verhältnissenangemessen;
die Industrie hat sich unter dem Schutz desselben, besonders aber

seit Einführung der Staats- und Zollmonopolsordnung,also von

der Zeit an, wo eine kräftigereHandhabung der österreichischenZoll-
gesetzgebungeingetreten ist, höheremporgeschwungen,und so wie die

Interessen der einheimischenArbeit heute einen Fortbestand des Pro-
hibitivsystems bedingen, so kann endlich dieses auch schon darum

kein Hinderniß gegen den einstigen AnschlußOesterreichs an den

deutschenZollverein bilden, da ja derselbe genöthigtist, den Anfor-
derungen auf ausreichenden Schutz für die Arbeit immer größere
Konzessionen zu machen, und wir der Zeit wahrscheinlichnicht mehr
ferne sein dürften, wo die vereinsländischenSchutzzöllegegen die

Einfuhr fremder Manufakturen eine solche Höhe erreicht

haben werden, daß zwischen ihnen und einem öster-
reichischen Prohibitivsystem kein großer Unterschied
mehr stattfinden wird.

Oesterreichs Gesetzgebunghalte also fest an dem seither be-

folgten Systemz denn wir wiederholen es, jede Aender-

ung könnte dermal nur auf Kosten der einheimischen
Arbeit geschehen; doch unterlasse sie es auch nicht durch Ver-

besserung der Douane den Schmuggel in Schach zu halten; befolge
zunächstdas Beispiel Frankreichs, dann Englands, und übersehe-
nicht, daß besonders der letzte Staat der sublimen Lehre vom freien
Güteraustausch bisher nur mit schönenWorten gehuldigt hat, nicht
aber in der Ausübung,nicht- mit der praktischenThat!

Es läßtsich mit Gewißheiterwarten, daß die Aposteldes Fres-

handels in Deutschland über das Adam Smith’scheFreihandecssystem
zu derselben Ueberzeugunggelangen werden, wie sie schon der

Schatzkammersekretär der Vereinigten Staaten- Ale-

xander Hamiltom im Iahre 1791 dahin Ins-gesprochen
hat, daß er dasselbe nach genauer PkUsUng zwar an
sich als nicht unrichtig, aber in sO lange als unaus-

führbar gefunden habe, als es nicht In der Handels-
gesetzgebung aller Staaten ausgenommen wird, da

jeder Staat, der dies für siechallem Versuchte, dabei

nur zu Schaden kommen mußkes
—
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C hemnitz. Die Schweiz wird von den deutsch-englischenFreihänd-
lern gemeiniglich als Paradepferd vorgeritten, um ihren abgetriebenen
Gäulen oder —- Gründen Liebhaber zu verschaffen. Abgesehen von der

Wahrheit, daß Eines sich nicht für Alle schickt,und , daß den Zuständen
eines kleinen Landes, welche möglicherWeise den Freihandel rechtfertigen
können,nicht zusammengestellt werden dürfen mit dem eines großenLan-

des Wie Deutschland- ist es auch gar nicht einmal wahr, daß man sich
so vorzüglichwohl bei den Freihandelprinzipien in der Schweiz befindet,
welche diesem Lande zu nehmen wir inzwischen gar keine Lust tragen,
ganz nach der Politik wie England sie gegen Deutschland übe. Möge
sich die Schweiz immer trefflich bei ihrem Prinzip besindenz wir gönnen
es ihr von ganzem Herzen! Uns lasse man aber den Weg gehen- den

wir für den besten halten trotz des Raths unserer Deutsch-Engländer!
Wer aber Jnteresse an der Sache nimmt und sich über die Schweizer
Stimmungen unterrichten will, der lese die Berichte der ZürcherIndust-
riegesellschaftem Sulzberger’s Buch: «Betrachtungen über die wohl-
thätigenWirkungen und Folgen der Arbeit im Allgemeinen, namentlich
der Manufakturindustrie, mit besonderer Beziehung-»andie Schweiz und

ihre derzeitige kommerzielleStellung zum Ausland;« lese die Artikel über

schweizerischeZustände in der «DeutschenGewerbezeitung«1846 Nr.15.

1847 Nr. 49, 57 und 61; lasse sich unterrichten von der gewaltigen Agi-
tazion, die gegenwärtiggegen englischen und französischenHandelseinfluß
in der Schweiz im Schwunge ist, und beurtheile darnach sdie Krüm-

mungen einer der deutschen Industrie und dem deutschen Eigenhandel
feindlichen Partei, die sichunter andern in einem Jns e rat des »Ehem-
niszer Boten« kund geben, das wir zur Belustigung unserer Leser hier
wiedergeben, und diesmal den durchsichtig gewirkten Schleier nicht
vom Antlitz des anonpmen Schreibers wegziehen wollen. Wir mögen
nicht gern ein ärgerliches Gesicht sehen.

f

x.

»Zur: Abkühlung. Das hiesige Talent, welches in den neuesten

ChemnitzerBlättern über die Schutzzollbewegungenin der Schweizberich-
tet, ist von seinen handelspolitischen Kenntnissen abermals im Stich ge-
lassen worden. Eine Bewegung in diesem Sinne ist dort gar nicht neu,

denn es gibt in der Schweiz, wie überall, Leute- die ohne großeMühe
auf Kosten anderer Staatsbürger reich werden wollen. Bereits 1844

trug die Zollexperten-Kommissson,wie jetzt, auf ein mäßigesSchutzw-
stem an, die Tagsatzung Von 1846 aber sprach sich, nur gegen eine Mi-

norität von 2 Stimmen, für Handelsfreiheit aus. Ebenso die-größern
Gewerbeausschiisse. Wer sich darüber unterrichten will, lese die Berichte
von Conrad von Muralt und Hans Easpar Zellweger.

Jedenfalls ist aber auch ietzt sehr abzuwarten, was ferner geschieht
was dagegen die ungeheure Schutzzollbewegungbetrifft, so ist sie ein
ungeheurer Puff, dessen Tragweite man kennt und welchen die Frei-
handelsleute seiner Zeit gehörigzu benutzen wissen werden.«

Die Haudelslehr-Anftalt zu Chemniiz beginnt am 16.
April d. J. einen neuen Lehrkursus,und zwar mit Hinzutritt einer neuen

Klasse- so daß sie nunmehr dem ursprünglichenLehrplane gemäßvoll-
ständigorganisirt ist.

Der Unterricht in den beiden unteren Klassen umfaßt den theoreti-
schen Theil des kaufmännischenGesammtwissens, während in der ersten
Klasse der Bildungsgang eine rein praktischeRichtungnimmt, indem das
in den verschiedenen Disziplinen Erlernte zur unmittelbaren Anwendung
auf alle möglicheFälle des wirklichen Geschäftslebensgebracht wer-

den soll.
Der Zweck der Anstalt ist die allseitige Ausbildung von Handlungs-

bestissenen für ihren künftigenBeruf.
Der Gesammtunterricht umfaßt in einem dreijährigenKursus fol-

gende Zweige: kaufmännischesRechnen, Buchhalten, Correspondenz,
Waarenkunde, allgemeine Handelswissenschaft, Schönschreiben,Geogra-
phie, Deutsch, Französisch,Englisch und wird von sechs Lehrern ertheilt.

Als Hauptprinzip für den Unterricht gilt der Grundsatz,daß bei den
Zöglingender Anstalt auf einen Bildungszustand hingearbeitet werden
soll, wie ihn ihr künftigerpraktischer Beruf unter den gesteigerten Anfor-
derungen der Jetztzeit nothwendig macht, und-es sollen bei Eröffnungdes
neuen Lehrkursus diejenigen Modifikazionen eintreten, welche die Erfah-
rungen des ersten Schuliahres an die Hand gegeben haben.

Auf moralische Bildung wird durch Beobachtungeiner strengen Dis-
ziplin und durch entsprechende Kommunikazionmit den betressendenHer-
ren Prinzipalen hingewirkt. So werden namentlich alle Versäumnisse,
sie mögensich auf Schulbesuch oder auf häuslicheArbeiten beziehen, all-

monatlich den betreffenden Herren Prinzipalen angezeigt und mit den
etwa erforderlichen Bemerkungen über das sittliche Verhalten begleitet.

Eltern oder Vormünder junger Leute, die in hiesigen Häusekn in die
Lehre treten und sich an dem Unterrichte der Anstalt betheiligenwollen,
werden hiermit aufgefordert, ihre Anmeldungenbis spätestenszum 7

April l. J. bei dem Unterzeichneten,welcher auf alle mündlichenund schrift-
lichen Ansragen bereitwilligst Auskunft ertheilen wird, anzubringen.

Um den Besuch der Anstalt auch Unbemittelten möglichzu machen--
ist das jährliche Unterrichts-Honorar auf 20 Tblr. festgesetzt worden-
welche (nebst 3 Thalern Eintrittsgebührenbei der Aufnahme) pränume-.
rando zu entrichten sind.

Chemni8, den 12. Februar 1849.

M. Fiedler, Hauptlehrer der Anstalt.

Allgemeine-r Anzeigen
l14J Apis-.

Um den Betrieb der mechanischen Flachs-Spinnerei in Russland
zu begünstigen,haben S r. Majestiit unterm 12 Juli a. p. zu befehlen geruht,
daß Denjenigen, welche zuerst eine mechanische Flachs«Spinnerei- sowie
Webe- und Appretur-Anstalt in Nußland begrün
Handels-Rechte eines Kaufmanns erster Gilde auf 10 Jahre zugesichert

werden- the die Gilde-Steuer zu entrichten; oder es würde ihnen zur unli-

mitirten BOUUtzUUgein passendes Grundstück der Regierung mit nöthiger
Wasserkraft für die ganze Zeit der Dauer solcher Fabrik überlassen,mit

kostenfreier VaUthz-Lieferungzur Errichtung der Fabrik-Gebäude Den-

jenigen, welche ähnlicheAnlagen im Laufe von drei Jahren vom obigen Dato

errichten, sind beide Vorrechte zugleich zugesichert
Restektirende haben sich in dieserBeziehung an das Kaiserlich Nussische

Finanz-Minifterium in St. Petersburg zu wenden.
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